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Das zum Skriptum passende Folienhandout des Vortrags steht den 
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Die Autoren dieser Unterlage haben nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet.  

Haftungen jeglicher Art aufgrund unrichtiger Angaben, besonderer Inhalte oder Interpretationen sind ausgeschlossen. 

Die Redaktion ist dankbar für die Bekanntgabe von inhaltlichen Verbesserungen und für Anregungen aller Art. 

 

COPYRIGHT © INFORMATION:    Alle Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken und Informationen) dieser Ausbildungsunterlage 

sind als geistiges Eigentum der BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH zu betrachten und sind dadurch 
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Beurteilung von Brandabschottungen 

 

1 Der bauliche Brandschutz in Österreich ist längst europäisch 

Mit diesem Beitrag soll es den Teilnehmern des Fachseminars ermöglicht werden, die 

Zusammenhänge der Baugesetzgebung in Österreich mit den Aufgaben des Österreichischen 

Institutes für Bautechnik (OIB) und den in den letzten Jahren rasant entwickelten Europäischen 

Regelungen (Richtlinien, Verordnungen, Normen, Zulassungswesen, u.dgl) als eher komplexe 

Materie etwas leichter zu verstehen. Dieses Basiswissen stellt nämlich auch die Voraussetzung 

für den Umgang mit Brandabschottungen dar, wobei hinzukommt, dass Österreich auch hier 

eine Vorreiterrolle im EU-Wirtschaftsraum einnimmt. 

 

1.1 Baugesetze als Landessache im Einklang mit den Richtlinien (Verordnung) der 
Europäischen Union 

In Österreich ist, wie hinlänglich bekannt ist, die Baugesetzgebung eine Angelegenheit der 

Bundesländer. Geregelt ist dies im Artikel 15 des Bundesverfassungsgesetzes (B-VG). Österreich 

ist damit ein Land mit 9 Baugesetzen, die bis vor wenigen Jahren teilweise sehr unterschiedliche 

Ansätze in verschiedenen Fachbereichen und auch im Brandschutz verfolgt haben. Motive und 

Anläufe für eine Vereinheitlichung dieser Baugesetze gibt es seit den frühen Nachkriegsjahren 

(erster Entwurf einer Musterbauordnung im Jahre 1948). Unterschiedliche technische An-

forderungen stellen insbesondere für die Bauwirtschaft, die über die Bundesländergrenzen 

hinaus Bauprodukte produziert sowie Bauwerke plant und ausführt, ein Hemmnis dar und 

verursachen höhere Produktions- und Errichtungskosten. Das Interesse der Bauwirtschaft an 

einer Harmonisierung der technischen Bauvorschriften war daher seit Jahren sehr groß.  

Ein wesentlicher Fortschritt gelang im März 2000, als es im Zuge einer Landesamtsdirektoren-

konferenz zum Beschluss kam. eine Expertengruppe einzusetzen, die den Auftrag erhalten hat, 

die technischen Bestimmungen der Baugesetze zu vereinheitlichen. Es handelt sich eigentlich um 

die Geburtsstunde des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB), dem die Organisation und 

Koordination in dieser Angelegenheit zur Harmonisierung der technischen Bauvorschriften 

übertragen wurde. Das OIB wurde sodann als ein Verein mit 9 Mitgliedern, nämlich den 

Bundesländern Österreichs, gegründet. 

Etwas früher, nämlich im Jahre 1995, wurde Österreich (Bund, Länder und Städte mit eigenem 

Statut) im Zuge des Beitritts zur Europäischen Union (EU) dazu verpflichtet, die Verordnungen 

und Richtlinien der Europäischen Union anzuerkennen und diese in nationales Recht 

aufzunehmen sowie verbindlich umzusetzen. Aus dieser Richtung - nämlich der Umsetzung der 

Europäischen Bauproduktenrichtlinie (nunmehr seit 2013 der Bauproduktenverordnung) - weht 

also seit Mitte der 1990er Jahre der Wind auch für den baulichen Brandschutz. 

1.2 Harmonisierte technische Bauvorschriften in Österreich 

Eine wichtige Aufgabe des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB) ist die Mitwirkung bei 

der Harmonisierung der Bauvorschriften in Österreich. Die Notwendigkeit hierfür ergibt sich 

einerseits durch den europäischen Harmonisierungsprozess, andererseits aber auch durch 

innerösterreichische Erfordernisse. Die jüngste Ausgabe der OIB-Richtlinien wurde in der 

Generalversammlung des OIB am 6. Oktober 2011 unter Anwesenheit der Vertreter aller 

Bundesländer beschlossen. Diese OIB-Richtlinien dienen als Basis für die Harmonisierung der 

bautechnischen Vorschriften in den Ländern und können von den Bundesländern zu diesem 
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4 Zusammenfassung 

Brandabschottungen sind heutzutage hoch entwickelte Feuerschutzelemente, die nicht mehr 
ohne weiteres einfach eingebaut werden können, sondern ein umfassendes Wissen um die 
Eigenschaften der Systeme bedürfen. Die Komplexität der Zusammenhänge unterschiedlicher 
Materialeigenschaften darf nicht unterschätzt werden, um im Brandfall die zu erwartende 
Wirkung tatsächlich zu erzielen. Wie bei allen baulichen Brandschutzmaßnahmen ist auch hier die 
Planung der Schlüssel zum Erfolg. Eine präzise Wahl der zugelassenen Bauprodukte, die 
Einhaltung der Zulassungsinhalte und Einbauanweisungen sowie eine begleitende Kontrolle der 
Einbauarbeiten durch unabhängige Brandschutzfachleute sollten eine hohe Qualität sicher 
stellen.  
Brandschutz braucht Kontrolle und zwar in jeder Phase der Umsetzung eines Projektes. Von der 
Planung bis zur Abnahme. Durch das optimale Zusammenwirken der Planung mit der Ausführung 
wird gewährleistet, dass auch Brandabschottungen höchsten Qualitätsansprüchen gerecht 
werden, ohne Mehrkosten zu verursachen. Der größte Entwicklungsschub muss sich daher in den 
Köpfen der Beteiligten vollziehen. 
 
 
 
Informationsquellen, falls nicht durch Bilddarstellungen bereits erkennbar: 

 Airfiretech Brandschutzsysteme GmbH (www.airfiretech.at) 

 SZW Sicherheitstechnisches Zentrum West (www.s-z-w.at) 

 Rex Industrieprodukte Graf von Rex GmbH (www.rex-industrie-produkte.de) 

 Online-Verwaltungslexikon (www.olev.de), Version 1.23 

 ETAG 026 - Leitlinie für Leitlinie für Brandschutzprodukte zum Abdichten und Verschließen von 
Fugen und Öffnungen und zum Aufhalten von Feuer im Brandfall / Teil 2: ABSCHOTTUNGEN 

 Fotos und Grafiken: BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH, Ing. R. Mark (www.bsc.st) 
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